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Produktbeschreibung: 
Verkleben und Verdichten von mineralischen 
Werkstoffen wie Ziegel, Stein, Faserzement 
etc. 
Zusatzmittel für Schamotte. 
 
 
Eigenschaften : 
Flüssig, geruchlos, wasserverdünnbar. 
Nimmt porösen Materialien die 
Saugfähigkeit. 
 
 
Dichte: 
ca. 1,35 g/cm³ 
 
 
Viskosität: 
40 — 100 mPas. 
 
 
Trocknung: 
1-3 Std. bei 20°C, 60% 
rel. Luftfeuchtigkeit 
 
 
Theoretische Ergiebigkeit: 
1 Liter reicht je nach Anwendung für ca. 5m² 
pro Anstrich. 
 
 
Verpackung: 
1,0 Liter 
 
 
Lagerung: 
frostsicher lagern 

 

Wasserglas 
(Natronwasserglas) 
 
 

 
 
     
 
 
 

      
 
 

Verarbeitungsrichtlinien 
 

Verkleben: 
Zu verklebende Flächen ausreichend mit Tiger-Wasserglas benetzen 
und Werkstück mit ausreichend Druck zusammenfügen und je nach 
Werkstoff mindestens 24 Stunden trocknen lassen. 
 
Verdichten: 
Je nach Saugfähigkeit wird Tiger-Wasserglas mehrmals gleichmäßig auf 
die Oberfläche aufgebracht. Ist die Sättigung des Werkstoffes erreicht 
das überschüssige Material mittels Lappen noch im feuchten Zustand 
entfernen.  
 
Schamotte: 
Tiger-Wasserglas nach Herstellerangaben der Schamotte zugeben. 

 
Tiger — Wasserglas kann mittels Pinsel, Rollen oder Spritzgerät 
aufgebracht werden. Bei Bedarf mit bis zu 10% Wasser verdünnen. 
Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und 
+25°C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) 
verarbeiten. 
 
Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte 
sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
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Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 


